
ANWENDUNG DER FÖRDERUNGEN BEI 
GROßINVESTITIONEN   

Die nachfolgend genannten 12 Investitionsbereiche 
werden im Rahmen der Anwendungen für 
Großinvestitionen unterstützt. 

Investitionsbereiche
Mindestbetrag der 
Investitionssumme

(in Millionen TL)

o Herstellung von Erdölerzeugnissen 1000

o Herstellung von Chemikalien und chemischen 
Erzeugnissen,

o Hafen und Hafendienste,
o Herstellung von Kraftfahrzeugen 

200

o KFZ-Zuliefererindustrie 
o Herstellung von Eisenbahn- und 

Regionalbahnlokomotiven und/oder -waggons
o Transportdienste mit Transit-Pipeline 
o Elektronikindustrie
o Herstellung von medizinischen Geräten, Präzisions- 

und optischen Geräten
o Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
o Investitionen in Luft- und Raumfahrt und/oder deren 

Zuliefererindustrie
o Herstellung von Maschinen (einschließlich elektrische 

Maschinen und Geräte)
o Metallproduktion (einschließlich integrierter Bergbau)

50

Förderungsdauer und -sätze bei der Anwendung 
der Großinvestitionen   

Fördermaßnahmen
Regionen

I II III IV V VI

Befreiung von der Mehrwertsteuer (MwSt.)      

Befreiung von der Zollsteuer      

Steuervorteile:
Beitragssatz zur Investition (%)

Außerhalb IG* 25 30 35 40 50 60

Innerhalb IG 30 35 40 50 60 65

Unterstützung für die 
Versicherungsprämie der 
Arbeitgeberanteile (Jahre)

Außerhalb IG 2 3 5 6 7 10

Innerhalb IG 3 5 6 7 10 12

Zuteilung des Investitionsstandorts      

Unterstützung für die Versicherungsprämie der 
Arbeitnehmeranteile (Jahre) X X X X X 10 

Vorteile bei Einkommenssteuerermäßigung (Jahre) X X X X X 10 

* IG: Industriegebiet

Zuteilung von Investitionsstandorten: 
Ein Standort kann für Investitionen mit einer 
Förderungsbescheinigung in Übereinstimmung mit den 
vom Finanzministerium aufgestellten Regelungen und 
Prinzipien zugeteilt werden.

Rückerstattung der Mehrwertsteuer: Die für 
Bauvorhaben gezahlte Mehrwertsteuer wird 
rückerstattet, wenn diese im Rahmen von strategischen 
Investitionen mit einem festgelegten Mindestbetrag von 
500 Millionen TL realisiert werden.  

ANWENDUNG DER REGIONALEN 
FÖRDERUNGEN 

Die Sektoren in den Regionen, die gefördert 
werden sollen, werden nach den wirtschaftlichen 
Voraussetzungen und Entwicklungen der Regionen 
eingestuft und die Intensität der Förderungen demnach 
bestimmt.
Der Mindestbetrag der Investitionssummen wird für jede 
Branche und jede Region gesondert festgelegt. Dabei 
ist der Mindestbetrag 1 Millionen TL in den Regionen 1 
und 2 und 500.000 TL in den verbleibenden Regionen. 

Förderungsdauer und -sätze bei der Anwendung 
der regionalen Förderungen 

Fördermaßnahmen
Regionen

I II III IV V VI

Befreiung von der Mehrwertsteuer (MwSt.)      

Befreiung von der Zollsteuer      

Steuervorteile:
Beitragssatz zur 
Investition (%)

Außerhalb IG* 15 20 25 30 40 50

Innerhalb IG 20 25 30 40 50 55
Unterstützung für die 
Versicherungsprämie 
der Arbeitgeberanteile 
(Jahre)

Außerhalb IG 2 3 5 6 7 10 

Innerhalb IG 3 5 6 7 10 12 

 Zuteilung des Investitionsstandorts      

Zinsförderungen 
(Punkte)

Inlandskredite
X X

3 4 5 7 

Fremdwährungskredite 1 1 2 2
Unterstützung für die Versicherungsprämie der 
Arbeitnehmeranteile  (Jahre) X X X X X 10 

Vorteile bei Einkommenssteuerermäßigung 
(Jahre) X X X X X 10 

* IG: Industriegebiet

DAS FÖRDERUNGSSYSTEM

•	 Das Förderungssystem ist am 1. Januar 2012 in 
Kraft getreten.

•	 Bei Investitionsbeginn vor dem 31.12.2013 kann 
von den vorteilhaften Förderungsmaßnahmen 
Gebrauch gemacht werden.

•	 Das Förderungssystem für strategische 
Investitionen wurde als Neuheit und als 
Besonderheit in das System aufgenommen.

FÖRDERUNGSMAßNAHMEN UNG SYSTEME DES 
INVESTITIONSFÖRDERUNGSPROGRAMMS 

Fördermaßnahmen Regionale 
Förderungen

Förderung für 
Großinvestitionen

Förderungen 
für Strategische 

Investitionen
Allgemeine 

Förderungen

Befreiung von der 
Mehrwertsteuer (MwSt.)    

Befreiung von der Zollsteuer    

Steuervorteile   

Unterstützung für die 
Versicherungsprämie der 
Arbeitgeberanteile

  

Vorteile bei 
Einkommenssteuerermäßigung*    

Unterstützung für die 
Versicherungsprämie der 
Arbeitnehmeranteile*

  

Zinsförderungen**  

Zuteilung von 
Investitionsstandorten   

Rückerstattung der 
Mehrwertsteuer*** 

*  Nur bei Investitionen in Region 6

** Bei strategischen Investitionen wird die Unterstützung 
für alle Regionen gewährt. Bei Investition im Rahmen der 
regionalen Förderungen gilt dies in den Regionen 3, 4, 5 
oder 6.

*** Bei strategischen Investitionen, die mit einer festgelegten 
Mindestinvestition von mehr als 500 Millionen TL realisiert 
werden

ERLÄUTERUNG DER FÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Befreiung von der Mehrwertsteuer  (MwSt.):  
Mehrwertsteuerbefreiung gilt für im Inland erworbene 
oder importierte Maschinen und Ausrüstung für 
Investition mit einer Förderungsbescheinigung.

Befreiung von der Zollsteuer: Die importierten 
Maschinen und Ausrüstung mit einer 
Förderungsbescheinigung sind von der Zollsteuer 
befreit. 

Steuervorteile: Der Einkommens- oder 
Körperschaftssteuersatz wird solange auf 
Basis geringeren Sätze berechnet, bis der 
Investitionsförderungsbeitrag erreicht wird.

Unterstützung für die Versicherungsprämie der 
Arbeitgeberanteile: Für Arbeitsplätze, die durch die 
Investition zusätzlich geschaffen wurden, übernimmt 
das Ministerium den Arbeitnehmeranteil der 
Sozialversicherungsprämie, die auf Basis des rechtlich 
geltenden Mindestlohnes berechnet wird. 

Vorteile bei Einkommenssteuerermäßigung: 
Die Einkommenssteuerabzüge von Arbeitsplätzen, 
die aufgrund einer Investition mit einer 
Förderungsbescheinigung entstanden sind, werden 
gestrichen. Gilt nur für die Region 6.

Unterstützung für die Versicherungsprämie 
der Arbeitnehmeranteile: Für Arbeitsplätze, die 
durch die Investition zusätzlich geschaffen wurden, 
übernimmt das Ministerium den Arbeitnehmeranteil der 
Sozialversicherungsprämie, die auf Basis des rechtlich 
geltenden Mindestlohnes berechnet wird. Gilt nur für 
die Region 6.

Zinsförderungen: Im Rahmen einer 
Förderungsbescheinigung werden diese 
Finanzierungsvorteile für Investitionskredite mit 
einer Mindestlaufzeit von einem Jahr gewährt. 
Das Ministerium übernimmt einen Teil der Zahlung 
von Zinsen oder Gewinnanteile von 70 % des 
in einer Förderungsbescheinigung festgelegten 
Investitionsbetrages,  welche in den ersten 5 Jahren 
beglichen werden müssen.



DAS 
FÖRDERUNGSSYSTEM

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM DER REPUBLIK 
TÜRKEI

German

GENERALDIREKTORAT ZUR ANWENDUNG 
DER FÖRDERUNGEN UND AUSLÄNDISCHE 

INVESTITIONEN

VORRANGIGE INVESTITIONSBEREICHE  

Spezifische vorrangige Investitionen, die durch die 
auf Region 5 ausgedehnte Förderungsmaßnahmen 
unterstützt werden,  auch wenn sie in den Regionen 1, 
2, 3 und 4 rechtfertigt werden. 
	Touristismusinvestitionen in den Regionen zur 

Entwicklung und Erhaltung der Kultur und des 
Tourismus

	Investitionen im Bergbau
	Investitionen im Schienen- und Schiffsverkehr zur 

Fracht- und Personenbeförderung
	Investitionen in der biotechnologischen und 

onkologischen Pharma-Industrie, Herstellung von 
Blutprodukten und  Verteidigungsindustrie mit einem 
Mindestbetrag von 20 Millionen TL 

	Testanlagen, Windtunnel und ähnliche Investitionen 
	Private Vorschul-, Grundschul- und Gymnasien-

Investitionen 
	Investitionen zur Herstellung von Produkten, die im 

Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes 
entwickelt und vom Ministerium für Wissenschaft, 
Industrie und Technologie, TÜBITAK und KOSGEB 
gefördert wurden 

	Investitionen für internationale Messegeländen mit 
einer geschlossen Ausstellfläche von mindestens 
50.000 m².

DIE FÖRDERUNGEN DER REGION, 
DIE UM EINE STUFE NIEDRIGER IST

Für die untenerwähnten Investitionen, mehr vorteilhafte 
Förderungen der Region, die um eine Stufe niedriger 
ist, werden im Hinblick auf die Steuerermäßigung und 
die Unterstützung für die Versicherungsprämie der 
Arbeitgeberanteile ermöglicht.
	Investitionen innerhalb IGs.
	Investitionen im Rahmen sektoreller Zusammenarbeit 

ANWENDUNG DER STRATEGISCHEN 
FÖRDERUNGEN

Die Investitionen, die nachstehende Kriterien erfüllen 
müssen, werden im Rahmen dieser Anwendung 
gefördert.
	Die Mindestinvestitionssumme muss 50 Millionen TL 

betragen.
	Wenn der Investitionsbereich im Inland über 50% 

durch Importe gedeckt ist
	Durch die Investition muss ein Mehrwert von 

mindestens 40% geschaffen werden (dieses 
Kriterium gilt nicht für Raffinerie- und Erdölprodukte). 

	Die produzierten Erzeugnisse müssen einem 
Importwert von mindestens 50 Millionen USD im 

letzten Jahr entsprechen (dieses gilt nicht für Güter, 
die im Inland nicht produziert werden). 

Förderungsdauer und -sätze bei der 
Anwendung der strategischen Investitionen

Fördermaßnahmen Alle Regionen

Befreiung von der Mehrwertsteuer 
(MwSt.) 

Befreiung von der Zollsteuer 

Steuervorteile:
Beitragssatz zur Investition (%) 50

Unterstützung für die 
Versicherungsprämie der 
Arbeitgeberanteile (Jahre)

7
(10 Jahre für Region 6)

Zuteilung des Investitionsstandorts 

Zinsförderungen 
(Punkte)

Inlandskredite 5 Punkte

Fremdwährungs-
kredite 2 Punkte

Unterstützung für die 
Versicherungsprämie der 
Arbeitnehmeranteile (Jahre) 

10 Jahre (nur für 
Investitionen in Region 6)

Vorteile bei 
Einkommenssteuerermäßigung (Jahre)

10 Jahre (nur für 
Investitionen in Region 6)

Rückerstattung der Mehrwertsteuer
(nur für Baukosten der Investitionen von 
500 Millionen TL und mehr)



ALLGEMEINE ANWENDUNGEN DER 
FÖRDERMAßNAHMEN

Ausgenommen von Investitionen, die nicht gefördert 
werden, werden alle Investitionen, die die spezifische 
Mindestkapazität und Mindestinvestitionsbetrag 
erfüllen, unabhängig von der Region im Rahmen der 
allgemeinen Förderungen unterstützt.

 Nach dem allgemeinen Förderungssystem lauten 
die Mindestinvestitionsbeträge in den Regionen 1 
und 2 auf 1 Million TL und in den anderen Regionen 
auf 500.000 TL. Investitionen unterhalb dieser 
Mindestinvestitionsbeträge werden nicht gefördert.

Informationszentrum für Förderung 
E-mail  : incentives@economy.gov.tr
Web  : www.economy.gov.tr
Anschrift : İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek 

Ankara-Türkei

DIE KARTE FÜR DIE FÖRDERUNGSREGIONEN
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